
 

 

 

Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 

 B Ausländerregistrierung 
  

  
B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

Prozeduren der Ausländerregistrierung 

 

zu diesem 

Zeitpunkt 
notwendige Unterlagen Prozedur wann 

 
wo 
 

Ergebnis 

1-1 
Nach Einreise 

1 
Erstellung der 
Ausländerregistrierung 

1-4 
Aushändigung des 
Ausländerregistrier 
ungsausweises 

1-2 
Bei Geburt eines 
Kindes 

1. Bescheinigung über die 
Geburtenregistrierung (shussei 

todoke juri shômeisho), 
Gesundheitsbuch von Mutter und 
Kind (boshi kenkô techô)  

Beantragung der 
Bescheinigung 
über 
aufgenommene 
Daten in der 
Ausländer- 
registrierungsakte 

2 
Ausstellung der 
Bescheinigung 
über 
aufgenommene 
Daten in der 
Ausländer- 
registrierungsakte 
über 
aufgenommene 
Daten in der 
Ausländer- 
registrierungsakte 

zum Nachweis der 
eigenen Person 

innerhalb 
90 

Tagen 

innerhalb 
60 

Tagen 
nach 

Geburt 

im 
Bedarfsfall 

Bezirksbehörde 

(yakusho) 

Bezirksbehörde 
(yakusho) 

 

1. Antragsformular für 
Ausländerregistrierung 
(gaikokujin tôroku shinseisho)  

2. Reisepass 
3. 2 Passfotos bei Registrierung 

durch einen Vertreter: 
4. Ausländerregistrierungsausweis 
des Vertreters 
5. ärztliche Bescheinigung bei 

Krankheit etc. 

1-3 
Aufnahme der Daten der 
Ausländerregistrierung in die 
Ausländerregistrierungsakte 

1. Antragsformular auf 
Bescheinigung über 
aufgenommene Daten in der 
Ausländerregistrierungsakte 
(tôroku genpyô kisai jikô 
shômeisho no seikyûsho) 
bei Registrierung durch 
einen Vertreter: 

2. Bevollmächtigung 
3. Gebühr 
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Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 

 B Ausländerregistrierung 
  

  
B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

 

zu diesem 

Zeitpunkt 
notwendige Unterlagen Prozedur wann 

 
wo 
 

Ergebnis 

3-1 
Ausführung der 
Formalitäten zur 
Änderung der 
Ausländerregistrierung 

Nach Änderung des 
Wohnsitzes 

1. Antragsformular auf 
Registrierungsänderung (henkô 

tôroku shinseisho) 
2. Ausländerregistrierungsausweis 
3. Dokumente zum Nachweis der 

Änderung wie Änderung des 
Namens Wohnungsmietvertrag 
etc. 

3-2, 3-3 
Ausführung der 
Formalitäten zur 
Änderung der 
Ausländerregistrierung 

Änderung des 
Aufenthaltstitels 
(zairyû shikaku) 

1. Antragsformular auf 
Registrierungsänderung (henkô 
tôroku shinseisho) 
2. Ausländerregistrierungsausweis 
3. Dokumente zur Bestätigung der 
Änderung (Reisepass etc.) 
bei Namensänderung oder 
Änderung der Staatsbürgerschaft: 
4. 2 Passfotos 

Änderung der 
Staatsbürgerschaft 
(kokuseki)  

Änderung der 
Aufenthaltsdauer 
(zairyû kikan) 

Änderung der 
Tätigkeit (shokugyô)  

Änderung des 
Arbeitgebers 
 (kinmu saki) 

Änderung des 
Namens (shimei)  

innerhalb 
14 Tagen 

Bezirksbehörde 
(yakusho) 

innerhalb 
14 Tagen 

Bezirksbehörde 
(yakusho) 

Erneuerung der 
Registrierung alle 5 
Jahre nach 
Vollendung des 16. 
Lebensjahres 
(Niedergelassene 
alle 7 Jahre) 

1. Antragsformular auf Bestätigung der 

Ausländerregistrierung (gaikokujin 

tôroku jikôkakunin shinseisho) 

2. Ausländerregistrierungsausweis 

3. Reisepass 

4. 2 Passfotos 

4 
Ausführung der 
Formalitäten zur 
Bestätigung 
(Erneuerung) der 
Ausländerregistrierung 

Ausstellung des 
Ausländerregistrierungs-
ausweises 
 

innerhalb der auf dem 
Ausländerregistrierungsausweis 

vermerkten Gültigkeitsdauer 

bis 30 Tage nach 
Vollendung des 16. 

Lebensjahres 

Bei Vollendung des 
16. Lebensjahres 

Bezirksbehörde 
(yakusho) 
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B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

zu diesem 

Zeitpunkt 
notwendige Unterlagen Prozedur wann 

 
wo 
 

 

Ergebnis 

5-1 
Antragstellung auf 
Neuausstellung des 
Ausländerregistrierungs-
ausweises 
 

Bei Diebstahl 
(nusumareta) des 
Ausländerregistrierungs-
ausweises 
stolen 

1. Antragsformular auf 

Neuausstellung des 

Ausländerregistrierungs-aus

weises (gaikokujin tôroku 

jikôkakunin shinseisho) 

2. Reisepass 

3. 2 Passfotos 

4. Nachweise über Verlust, 

Diebstahl, 

Brand etc. 

 

Bei Verlust (nakushita) 
des 
Ausländerregistrierungs-
ausweises 

Bei Brandschäden 
(shôshitsu) am 
Ausländerregistrierungs-
ausweis 
fire 

Neuausstellung des 
Ausländerregistrierungs-
ausweises 

5-2 
Antragstellung auf 
Umtausch des 
Ausländerregistrierungs-
ausweises 

Bei Verschmutzung 
(yogoreta) des 
Ausländerregistrierungs-
ausweises 

1. Antragsformular auf 

Neuausstellung des 

Ausländerregistrierungs-ausweis

es (gaikokujin tôroku 

jikôkakunin shinseisho) 

2. Reisepass 

3. 2 Passfotos 

Umtausch des 
Ausländerregistrierungs-
ausweises 

Bei Beschädigung 
(yaburareta) des 
Ausländerregistrierungs-
ausweises 
 

6-2 
Nach Erwerb 
japanischer 
Staatsbürgerschaft  

6-1 
Bei Ausreise 

6-3 
Im Todesfall  

1  Antragsformular auf 
Neuausstellung des 
Ausländerregistrierungs-auswe
ises 

2  Bescheinigung zum Erwerb 
der japanischen 
Staatsbürgerschaft oder 
Personalausweis der 
eingebürgerten Person 

1  Antragsformular auf 
Neuausstellung des 
Ausländerregistrierungs-auswe
ises 

1  Antragsformular auf 
Neuausstellung des 
Ausländerregistrierungs-auswe
ises 

2  ärztliche Todesbescheinigung 
oder Totenschein  

6 Rückgabe des 
Ausländerregis
trierungs-ausw
eises 

 

innerhalb 
von 14 
Tagen 

 

Bezirksbehörde 
(yakusho) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

innerhalb von 14 
Tagen 

 

Bezirksbehörde (yakusho) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bei der Ausreise 

innerhalb 14 Tagen 
 

Bezirksbehörde 
(yakusho) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

innerhalb 14 Tagen 
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Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 

 B Ausländerregistrierung 
  

  
B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

Ausländer müssen sich nach der Einreise nach Japan als Ausländer registrieren lassen. Dasselbe gilt für in 

Japan geborene Kinder von Ausländern. Sie erhalten daraufhin ihren Ausländerregistrierungsausweis, ein dem 

Personalausweis entsprechendes Dokument. Außer Haus muss dieser Ausweis zu jeder Zeit mitgeführt werden. 

 

1 Erstmalige Ausländerregistrierung 

Personen, die sich länger als 90 Tage in Japan aufhalten, müssen sich innerhalb von 90 Tagen nach Einreise 

bei der Bezirksbehörde (yakusho) als Ausländer registrieren lassen (entfällt bei Ausreise innerhalb von 90 

Tagen). 

Desgleichen müssen in Japan geborene Babys mit ausländischer Staatsbürgerschaft (ohne japanische 

Staatsbürgerschaft) innerhalb von 60 Tagen nach der Geburt als Ausländer in Japan registriert werden.  

Die Registrierung wird bei der Bezirksbehörde (yakusho) durch die betreffende Person durchgeführt. Bei 

Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Krankheitsfall etc. kann die Registrierung 

durch einen mindestens 16 jährigen im gleichen Haushalt wohnhaften Angehörigen stellvertretend durchgeführt 

werden. 

 1-1 Nach Einreise 

notwendige Unterlagen 
Einzureichende Stelle / 

nähere Informationen 
von…bis Gebühr 

1. Antragsformular für Ausländerregistrierung 

(gaikokujin tôroku shinseisho) (liegt aus in der 

Bezirksbehörde) 

2. Reisepass 

3. 2 gleiche Passfotos 

 - Höhe x Breite: 4,5cm x 3,5cm 

 - Fotos dürfen nicht älter als 6 Monate sein 

 - Abbildung des Oberkörpers, ohne 

Kopfbedeckung 

* entfällt bei Personen, die das 16 Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben bei Registrierung durch 

einen Vertreter: 

4. Ausländerregistrierungsausweis des Vertreters 

5. ärztliche Bestätigung im Krankheitsfall etc. 

Bezirksbehörde 

(yakusho) 

innerhalb 

von 90 

Tagen 

nach 

Einreise 

gebührenfrei 
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B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

1-2 Bei Geburt eines Kindes 

notwendige Unterlagen 

Einzureichende 

Stelle / nähere 

Informationen 

von…bis Gebühr 

1. Antragsformular für 

Ausländerregistrierung (gaikokujin 

tôroku shinseisho) (liegt aus in der 

Bezirksbehörde) 

2. Bescheinigung über die 

Geburtenregistrierung (shussei todoke 

juri shômeisho) oder Gesundheitsbuch 

von Mutter und Kind (boshi kenkô 

techô)  

* Die Bescheinigung über die 

Geburtenregistrierung muss vorgelegt 

werden, falls die Geburtsurkunde nicht 

von der Bezirksbehörde (yakusho) des 

gegenwärtigen Wohnorts ausgestellt 

wurde. 

Bezirksbehörde 

(yakusho) 

innerhalb von 60 

Tagen nach 

Geburt 

gebührenfrei 
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B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

Muster 
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B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

 

Muster 
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 B Ausländerregistrierung 
  

  
B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

1 Erstmalige Ausländerregistrierung 

1-3 In der Ausländerregistrierung aufgenommene Daten 
Nach Paragraph 4 des japanischen Ausländerregistrierungsgesetzes müssen die folgenden Daten in die 

Ausländerregistrierungsakte aufgenommen werden. 

 Daten zur Aufnahme in die Ausländerregistrierungsakte 

1 Registrierungsnummer 

2 Datum der Registrierung 

3 Name 

4 Geburtsdatum 

5 Geschlecht 

6 Staatsbürgerschaft 

7 Adresse oder Aufenthaltsort des Herkunftslandes 

8 Geburtsort 

9 Tätigkeit 

10 Reisepassnummer 

11 Ausstellungsdatum des Reisepasses 

12 Datum der Einreise in Japan 

13 Aufenthaltstitel (Aufenthaltstitel entsprechend des Immigrationsgesetzes bzw. Titel, der 

entsprechend des Sonderaufenthaltsgesetzes einen ständigen Aufenthalt in Japan 

stipuliert) 

14 Aufenthaltsdauer (stipuliert die Aufenthaltsdauer entsprechend des 

Immigrationsgesetzes) 

15 Wohnort 

16 Name des Familienoberhaupts* 

17 Verwandtschaftsverhältnis zum Familienoberhaupt 
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B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

18 Ist die Antrag stellende ausländische Person selbst das Familienoberhaupt, müssen 

folgende Angaben über Mitglieder des Haushalts (setai) gemacht werden (außer vom 

Familienoberhaupt selbst): Name, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft, 

Verwandtschaftsbeziehung zum Familienoberhaupt. 

19 Angaben über in Japan lebende Eltern und Ehepartner (ist die Antrag stellende 

ausländische Person ein Familienoberhaupt, müssen keine Angaben zu Eltern und 

Ehepartner innerhalb des Haushaltes gemacht werden) 

20 Name und Anschrift des Arbeitgebers bzw. des Arbeitsplatzes 

(Stand: 1. 12. 2006) 

* Definition Haushalt: 

Ein Haushalt wird definiert als eine Gruppe von Personen, die Wohnort und Einkommen teilen (tägliches 

Zusammenleben). „Familienoberhaupt“ wird als die zentrale Person eines Haushaltes definiert, welche den 

Haushalt repräsentiert und für den Unterhalt sorgt (ein Einkommen hat). Wenn die betreffende Person nicht 

verheiratet bzw. allein stehend ist, handelt es sich um einen Einpersonenhaushalt, und die Person ist selbst das 

Familienoberhaupt. 
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B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

1 Erstmalige Ausländerregistrierung 

1-4 Der Ausländerregistrierungsausweis (gaikokujin tôroku shômeisho) 
Der Ausländerregistrierungsausweis wird in der Regel 2-4 Wochen nach der Ausländerregistrierung ausgestellt, 

bei unter 16 jährigen Antragstellern sofort am Tag der Antragstellung. Der Ausländerregistrierungsausweis dient 

dem Zweck, dass sich der Besitzer in Japan ausweisen kann. Personen ab 16 Jahren haben bei Verlassen Ihrer 

Wohnung Mitführungspflicht ihres Ausländerregistrierungsausweises. 

Der Ausländerregistrierungsausweis 

 

Ausländerregistrierungsausweis 
 Tag der Einreise nach Japan 

Vermerk des Datums der Einreiseerlaubnis an einem japanischen 
Flughafen oder Seehafen. 

Aufenthaltstitel 
Angaben zu Einreisegenehmigung bzw. Aufenthaltstitel des 
Ausländers entsprechend des Immigrationsgesetzes. 

Zeigt die genehmigte Aufenthaltsdauer in Japan. 
Bei Überschreitung des angegebenen Datums liegt „illegaler 
Aufenthalt“ vor. 

Spätmöglichster Zeitpunkt zur Erneuerung des 
Ausländerregistrierungsausweises. Dieses Datum hat keinen 
Bezug zur genehmigten Aufenthaltsdauer. 
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B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

Ausländerregistrierungsausweis ohne Aufenthaltstitel 

 

 
Quelle: „Merkblatt zur Immigrationskontrolle“, Broschüre des Justizministeriums, Immigrationsbehörde 

Was hat das zu 
bedeuten? 
 

Ausländerregistrierungsausweis mit 
der Aufschrift „kein Aufenthaltstitel“ 

Gemäß dem Ausländerregistrierungsgesetz gilt die Ausländerregistrierungspflicht und 
die Mitführungspflicht des A usländerregistrierungsausweises auch für Personen, die 
sich illegal in Japan aufhalten. Darunter zählen Personen, welche die genehmigte 
Aufenthaltsdauer überschritten haben oder mit Hilfe falscher Personalien etc. illegal 
nach Japan eingereist sind. Der Ausländerregistrierungsausweis wird auch hier nach 
Beantragung ausgestellt. Um in solch einem Fall anzugeben, dass der Besitzer keinen 
bestätigten Aufenthaltstitel innehält, befindet sich auf dem 
Ausländerregistrierungsausweis unter Aufenthaltstitel in großen roten Buchstaben der 
Vermerk  
 
kein Aufenthaltstitel  （siehe Abbildung links). 
 
Wenn keine Bestätigung eines Aufenthaltstitels vorliegt, darf die betreffende Person 
keinerlei Erwerbstätigkeiten innerhalb Japans nachgehen und hat sich unverzüglich 
bei der Ausländerbehörde zu melden, um einen legalen Aufenthaltstitel zu erwerben. 

 

Aufschrift „kein Aufenthaltstitel“ auf dem 
Ausländerregistrierungsausweis (vergrößert) 
Ausführung einer Erwerbstätigkeit untersagt 
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B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

2 Auszug aus dem Ausländerregister (tôroku genpyô kisai jikô shômeisho) 

Bei Beantragung von Dokumenten, bei der Arbeitssuche oder ähnlichen Anlässen, bei denen ein Nachweis über 

den japanischen Wohnort und die Personalien erforderlich sind, kann man sich eine Bescheinigung über 

aufgenommene Daten in der Ausländerregistrierungsakte ausstellen lassen. Die Antragstellung erfolgt an der 

Bezirksbehörde (yakusho). Der Antragsteller kann sich durch einen im selben Haushalt wohnenden 

Angehörigen vertreten lassen oder einer beliebigen Person eine Vollmacht ausstellen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

notwendige Unterlagen 
Einzureichende Stelle / nähere 

Informationen 
von…bis 

1 Antragsformular auf Bescheinigung 

über aufgenommene Daten in der 

Ausländerregistrierungsakte (tôroku 

genpyô kisai jikô shômeisho no 

shinseisho) 

2 Identitätsnachweis des Antragstellers  

bei Antragstellung durch einen Vertreter: 

3 Vollmacht 

Bezirksbehörde (yakusho) im Bedarfsfall 
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Muster  

 

Muster 
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B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

 

3 Änderungen der Ausländerregistrierung 

Bei einer Änderung der in der Ausländerregistrierung erfassten Daten (Wohnort, Name, Staatsbürgerschaft, 

Tätigkeit, Aufenthaltstitel, Aufenthaltsdauer, Arbeitgeber, Arbeitsplatz) muss die betreffende Person innerhalb 

von 14 Tagen der Bezirksbehörde (yakusho) die Änderung melden. Bei unvollendetem 16. Lebensjahr erfolgt 

die Meldung durch einen im gleichen Haushalt wohnhaften Angehörigen. Im Falle eines Umzugs erfolgt die 

Meldung bei der örtlichen Behörde des neuen Wohnortes. 

 

3-1 Bei Änderung des Wohnsitzes (Adresse) 

notwendige Unterlagen 
Einzureichende Stelle / nähere 

Informationen 
von…bis Gebühren 

1. Antragsformular auf 

Registrierungsänderung (henkô 

tôroku shinseisho) 

2. Ausländerregistrierungsausweis 

3. Dokumente zur Bestätigung der 

Änderung 

(Wohnungsmietvertrag etc.) 

Bezirksbehörde (yakusho) 

bei Umzug: örtliche Behörde des 

neuen Wohnortes. 

innerhalb 

14 Tage 

nach der 

Änderung 

gebührenfrei 
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Muster 
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B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

3 Änderungen der Ausländerregistrierung 

3-2 Bei Änderung von Namen und Nationalität 

notwendige Unterlagen 

Einzureichende 

Stelle / nähere 

Informationen 

von…bis Gebühr Zu Beachten 

1. Antragsformular auf 

Registrierungsänderung (henkô tôroku 

shinseisho) 

2. Ausländerregistrierungsausweis 

3.Reisepass (bei Besitz) 

4. 2 gleiche Passfotos  

 - Höhe x Breite: 4,5 x 3,5cm 

 - Fotos dürfen nicht älter als 6 Monate 

sein 

 - Abbildung des Oberkörpers, ohne 

Kopfbedeckung (nicht notwendig für 

Personen unter 16 Jahren） 

5．Dokumente zur Bestätigung der 

Änderung 

・bei Namensänderung 

 (Reisepass und andere Belege der 

Namensänderung, ausgestellt von der 

zuständigen Ausländsvertretung bzw. 

einer Institution mit entsprechenden 

Befugnissen; Auszug aus dem 

Familienregister) 

・bei Änderung der Staatsbürgerschaft 

(Reisepass und andere Belege des 

Erwerbs der Staatsbürgerschaft, 

ausgestellt von der zuständigen 

Ausländsvertretung bzw. einer 

Institution mit entsprechenden 

Befugnissen) 

Bezirksbehörde 

(yakusho) 

innerhalb 

14 Tage 

nach der 

Änderung 

gebührenfrei 

Gleichzeitig 

muss die 

Neuausstellung 

beantragt 

werden 

(hikikae kôfu 

shinsei) 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/b/index.html�


 

 

 

Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 

 B Ausländerregistrierung 
  

  
B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

 

 

Muster 
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B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

Quelle: Homepage von Bizen City, Präfektur Okayama 

http://www.city.bizen.okayama.jp/shimin/benri/shimin/gaikokujin/registration-of-change.jsp 

3-3 Bei Änderung von Aufenthaltstitel, Aufenthaltsdauer, Tätigkeit oder Bezeichnung 
bzw. Sitz des Arbeitgebers 

Quelle: Homepage von Bizen City, Präfektur Okayama 

http://www.city.bizen.okayama.jp/shimin/benri/shimin/gaikokujin/registration-of-change.jsp 

notwendige Unterlagen 

Einzureichende 

Stelle / nähere 

Informationen 

von…bis Gebühren Zu Beachten 

1 Antragsformular auf 

Registrierungsänderung 

2 Ausländerregistrierungs- 

ausweis 

3 Dokumente zur Bestätigung 

der Änderung 

•Bezirksbehörde 

• bei Umzug: 

örtliche Behörde 

des neuen 

Wohnortes. 

innerhalb 

14 Tage 

nach 

der 

Änderung 

gebührenfrei 

Von Inhabern einer 

Niederlassungserlaubnis 

bzw. einer 

Sonderniederlassungs- 

erlaubnis werden keine 

Angaben zu Tätigkeit 

sowie Bezeichnung bzw. 

Sitz des Arbeitgebers 

benötigt. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/b/index.html�
http://www.city.bizen.okayama.jp/shimin/benri/shimin/gaikokujin/registration-of-change.jsp�
http://www.city.bizen.okayama.jp/shimin/benri/shimin/gaikokujin/registration-of-change.jsp�


 

 

 

Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 

 B Ausländerregistrierung 
  

  
B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

3-4 Bei Änderung von anderen registrierten Daten 
Bei Änderung von anderen registrierten Daten werden folgende Prozeduren ausgeführt: 5-2 Antrag auf 

Umtausch des Ausländerregistrierungsausweises; 5-1 Antrag auf Neuausstellung des 

Ausländerregistrierungsausweises; 4 Bestätigung (Erneuerung); 3-1 bzw. 3-2 Änderungen der Registrierung 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/b/index.html�
http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/b/05-2.pdf�
http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/b/05-1.pdf�
http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/b/04.pdf�
http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/b/03-1.pdf�
http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/b/03-2.pdf�
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 B Ausländerregistrierung 
  

  
B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

4 Bestätigung (kakunin) (Erneuerung [kirikae]) der Ausländerregistrierung 

Nach der Ausländerregistrierung müssen grundsätzlich immer nach 5 Geburtstagen (bei Personen mit 

Niederlassungsgenehmigung oder besonderer unbeschränkter Aufenthaltsgenehmigung immer nach 7 

Geburtstagen, bei Personen mit einer Aufenthaltsgenehmigung kürzer als ein Jahr und bei Personen ohne 

Aufenthaltstitel einmal pro Jahr) bei der Bezirksbehörde (yakusho) die in der Ausländerregistrierungsakte 

gespeicherten Daten bestätigt werden. Diese Pflicht entfällt bei Personen unter 16 Jahren, nach Vollendung des 

16. Lebensjahres jedoch muss die Bestätigung innerhalb von 30 Tagen erfolgen. 

notwendige Unterlagen 

Einzureichende 

Stelle / nähere 

Informationen 

von…bis Gebühren 

1. Antragsformular auf 

Bestätigung der registrierten 

Daten (tôroku jikô kakunin 

shinseisho) 

2.Ausländerregistrierungsausweis 

3. Reisepass  

4. 2 gleiche Passfotos 

 - Höhe x Breite: 4,5 x 3,5cm 

 - Fotos dürfen nicht älter als 6 

Monate sein 

 - Abbildung des Oberkörpers, 

ohne Kopfbedeckung 

Bezirksbehörde 

- nach Ausländerregistrierung 

prinzipiell alle 5 Jahre  

(bei Personen mit 

Niederlassungsgenehmigung 

oder besonderer 

unbeschränkter 

Aufenthaltsgenehmigung alle 7 

Jahre, bei Personen mit einer 

Aufenthaltsgenehmigung 

kürzer als ein Jahr und bei 

Personen ohne Aufenthaltstitel 

einmal pro Jahr) 

- bei Vollendung des 16. 

Lebensjahres, innerhalb 30 

Tage nach dem 16. Geburtstag 

gebührenfrei 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/b/index.html�
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Muster 
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Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 

 B Ausländerregistrierung 
  

  
B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

5 Formalitªten zur Neuausstellung (Umtausch) des Auslªnderregistrierungs-  
ausweises 

5-1 Antrag auf Neuausstellung des Ausländerregistrierungsausweises 
Bitte lassen Sie sich bei Verlust, Diebstahl und bei Beschädigung durch Naturkatastrophen innerhalb von 14 

Tagen an Ihrer Bezirksbehörde (yakusho) einen neuen Ausländerregistrierungsausweis ausstellen. 

notwendige Unterlagen 
Einzureichende Stelle / nähere 

Informationen 
von…bis Gebühren 

1. Antragsformular auf Neuausstellung 

des Ausländerregistrierungsausweises 

(gaikokujin tôroku shômeisho kôfu 

shinseisho) 

2. Reisepass 

3. 2 gleiche Passfotos 

 - Höhe x Breite: 4,5 x 3,5cm 

 - Fotos dürfen nicht älter als 6 Monate 

sein 

 - Abbildung des Oberkörpers, ohne 

Kopfbedeckung 

 * entfällt bei Personen unter 16 Jahren 

4. andere vom Bürgermeister der 

örtlichen Körperschaft angeforderten 

Belege (Verlustbescheinigung 

ausgestellt vom Polizei- oder 

Feuerwehrdirektor etc., 

Diebstahlanzeige, Brandbescheinigung 

etc.) 

Bezirksbehörde (yakusho) 

innerhalb 

14 Tage 

nach 

Verlust 

gebührenfrei 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/b/index.html�
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B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

 

 

Muster 
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Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 

 B Ausländerregistrierung 
  

  
B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

5 Formalitªten zur Neuausstellung (Umtausch) des Auslªnderregistrierungs- 
ausweises 

5-2 Antrag auf Umtausch des Ausländerregistrierungsausweises (gaikokujin tôroku 
shômeisho no hikikae kôfu shinsei) 

Bei starker Beschädigung oder Verschmutzung können Sie sich bei Ihrer Bezirksbehörde (yakusho) Ihren 

Ausländerregistrierungsausweis umtauschen. 

notwendige Unterlagen 
Einzureichende Stelle / 

nähere Informationen 
von…bis Gebühren 

1. Antragsformular auf 

Neuausstellung des 

Ausländerregistrierungsausweis

es (gaikokujin tôroku shômeisho 

kôfu shinseisho) 

2. Reisepass 

3. 2 gleiche Passfotos 

 - Höhe x Breite: 4,5 x 3,5cm 

 - Fotos dürfen nicht älter als 6 

Monate sein 

 - Abbildung des Oberkörpers, 

ohne Kopfbedeckung 
* entfällt bei Personen unter 16 Jahren 

Bezirksbehörde 

innerhalb 14 Tagen nach 

der Beschädigung / 

Verschmutzung 

gebührenfrei 

 

Muster 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/b/index.html�
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Muster 
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 B Ausländerregistrierung 
  

  
B Ausländerregistrierung (gaikokujin tôroku) 

 

6 Rückgabe (hen’nô) des Ausländerregistrierungsausweises 

6-1 Bei Ausreise (shukkoku) 
Bei Ausreise aus Japan ohne Wiedereinreisegenehmigung ist der Ausländerregistrierungsausweis am 

Flughafen bzw. am Hafen dem zuständigen Beamten auszuhändigen. Dies gilt nicht bei vorliegender 

Wiedereinreisegenehmigung. 

 

6-2 Nach Erwerb japanischer Staatsbürgerschaft (nihon kokuseki) 
Im Falle des Erwerbs japanischer Staatsbürgerschaft sollte der Ausländerregistrierungsausweis innerhalb von 

14 Tagen bei der Bezirksbehörde (yakusho)  abgegeben werden. 

*notwendige Dokumente: Bescheinigung über den Erwerb der japanischen Staatsbürgerschaft oder der vom 

Justizministerium ausgestellte Personalausweis der eingebürgerten Person 

 

6-3 Im Todesfall (shibô) 
Im Todesfall sollte der Ausländerregistrierungsausweis von im gleichen Haushalt lebenden Angehörigen 

innerhalb von 14 Tagen abgegeben werden. 

* notwendige Dokumente: Totenschein (shibô shindansho) oder Bescheinigung eines Todesfalls (shibô todoke 

shômeisho) 

* Sollte sich eine ausländische Person zum Zeitpunkt des Todes nicht an ihrem Wohnort aufgehalten haben, 

können diese Papiere auch bei der örtlichen Behörde eingereicht werden. 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/b/index.html�
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